
Der Verwaltungsrat der Dorfkorporation Mosnang erlässt gestützt auf Absatz 8 - Beiträge und Ge-

bühren des Wasserreglements vom 01.01.2023 folgenden 

 

Gebührentarif Wasser 

Grundquote Anschlussbeitrag 

Art. 1 Die einmalige Grundquote des Anschlussbeitrags beträgt CHF 500.00. 

Gebäudezuschlag Anschlussbeitrag 

Art. 2 Der einmalige Gebäudezuschlag beträgt ein Prozent des Gebäudeneuwertes der ange-

schlossenen Objekte. 

Grundgebühr 

Art. 3 Die jährliche Grundgebühr beträgt CHF 50.00 je Wasserzähler oder, soweit keine Was-

serzähler eingebaut sind, je Anschluss. 

Konsumgebühr 

Art. 4 Die Konsumgebühr beträgt CHF 0.90 je bezogenem Kubikmeter Wasser. 

Gebäudezuschlag (Feuerschutzbeitrag) 

Art. 5 Der jährliche Gebäudezuschlag beträgt 0.25 Promille des Gebäudeneuwertes des ange-

schlossenen Objektes 

Temporäre Anschlüsse 

Art. 6 Baustelle für Ein-/Mehrfamilienhaus inkl. 1 Wohnung:                     CHF 100.00 

  für jede weitere Wohnung:                     CHF 15.00 

 wenn Bezug gemessen, Pauschal CHF 150.00, plus Konsumgebühr 

 

 Bezug ab Hydranten (siehe Wasserbezug ab Hydrant – Allgemein) 

Normkosten Hausanschlussleitung 

Art. 7 Die Normkosten für die Erstellung der Hausanschlussleitung betragen CHF 500.00 pro 

Laufmeter. 

Preise 

Art. 8 Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Art. 9 Der Gebührentarif vom 1. Januar 2003 wird aufgehoben. 

Vollzugsbeginn 

Art. 10 Der Gebührentarif wird ab 01.01.2023 angewendet. 



 

Beispiel - Kosten eines Einfamilienhauses 

Annahmen 

• Neuwert Liegenschaft CHF 760'000 

• 200m Entfernung nächstgelegener Hydrant 

• Wasserkonsum 300 m3/Jahr 

 

Einmalig: 

Grundquote        CHF 500 

Anschlussbeitrag CHF 760'000 x 1.0 % =    CHF 7’600 

Total         CHF 8’100 

 

Jährlich wiederkehrend: 

Grundgebühr        CHF 50 

Feuerschutztaxe CHF 760'000 x 0.25 ‰ =    CHF 190 

Konsumgebühr  CHF 0.90 x 300 m3 =     CHF 270 

Total         CHF 510 

 

 

 

Vom Verwaltungsrat der Dorfkorporation Mosnang erlassen am 13.12.2022. 

 

 

Der Präsident: Die Aktuarin: 

 

 

Patrick Brändle Silvia Stillhard-Näf 


